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RS OGH 1962/10/23 4Ob120/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1962

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Notwendigkeit der p0egschaftsbehördlichen Genehmigung eines Vergleiches, mit dem für einen Lehrling, dem eine

monatliche Lehrlingsentschädigung von neunundachtzig Schilling zusteht, die Verp0ichtung eingegangen wird, davon

zwanzig Schilling zur Zahlung einer im Vergleichsweg zu übernehmenden Schuld von vierhundertsechzig Schilling zu

verwenden.
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